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Von dieser Warte ist die Frage nach den Toieranz- 
grenzen des Eingreifens der Gesellschaft gestellt. Sie ist 
eine historisch-konkrete, also an bestimmten Punkten der 
Gesellschaftsentwicklung neu zu beantwortende Frage, die 
zwei Aspekte in angemessener Weise abzuwägen hat:

Zum einen setzt die Intimität des Familienlebens von 
der Gesellschaft unbedingt zu achtende Grenzen des Ein
greifens, weil sie eine notwendige Bedingung der natür
lichen, stark emotional geprägten (insofern besonders er
ziehungswichtigen) Funktion der Familie sowie der indi
viduellen eigenverantwortlichen Verwirklichung der Per
sönlichkeit über das Leben in dieser Gemeinschaft ist. Diese 
Bedingungen müssen deshalb in hohem Maße individuell 
bleiben.34

Zum anderen jedoch erhöht sich im Prozeß der weite
ren Gesellschaftsentwicklung die elterliche Erziehungs
verantwortung in einem Maße, daß eine ausdrücklichere 
Befähigung zur Wahmahme dieser wachsenden Verant
wortung gefordert ist.36

Alles bisher Gesagte legt Überlegungen nahe, daß die 
Konflikthilfe zeitiger einsetzen muß. Das betrifft in erster 
Linie die öffentliche Meinung. Die in Arbeitskollektiven 
sowie bei Leitern häufig noch anzutreffende Zurückhaltung 
in diesen Fragen entspricht nicht mehr der heute notwen
digen gesellschaftlichen Verantwortung. Die Kritikbereit
schaft gegenüber sonstigen Verhaltensmängeln bricht oft 
noch dann ab, wenn sich Bezüge zum Verhalten in der 
Familie zeigen. Darin äußert sich auch in einem gewissen 
Grad Unsicherheit hinsichtlich der eigenen Befähigung. 
Deshalb gilt es, deutlich zu machen, daß es im Prozeß 
solcher Auseinandersetzung um die g e m e i n s a m e  
Befähigung a l l e r  Beteiligten geht Das Anliegen ordnet 
sich in die allgemeine Forderung ein, entsprechend der in 
unserer Gesellschaftsentwicklung wachsenden Einheit von 
ökonomischem und sozialem Fortschritt den einzelnen so
wie Kollektive stärker auch danach zu bewerten, wie sie 
um den neuen Menschen ringen.

Erforderlich ist ebenfalls, auf solche Eltern unverzüg
lich Einfluß zu nehmen, die aus ihrer Reaktion auf Kollek
tivhilfe erkennen lassen, daß sie nicht oder nicht genügend 
bereit sind, ihrer Verantwortung nachzukommen. Audi 
hier wird die „öffentliche“ Verantwortlichkeit vor ihren 
Kollektiven, Eltemvertretungen usw. im Vordergrund ste
hen. Konsequenter sind jedoch auch rechtliche Reaktionen 
(z. B. der gesellschaftlichen Gerichte) ednzusetzen. Des
gleichen sollte zu solchen Sachverhalten und Reaktionen 
die Öffentlichkeitsarbeit verstärkt werden.

Zweifellos kann eine gesellschaftsgemäße Familien
erziehung nur sehr beschränkt durch Reglementieren oder 
Sanktionen erreicht werden; aber es geht auch hier um die 
nötige differenzierende Konsequenz, die den Grundprozeß 
der positiven Gestaltung der Familienentwicklung in einer 
spezifischen Weise fördert * S.
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